
FreiBürger zu LichtlanD

Auf Basis der Annexionserklärung
durch das Völkerrechtssubjekt Freistaat LichtlanD,

gegenüber dem Völkerrechtssubjekt Deutsches Reich
in den Grenzen vom 31.12.1937 und 31.08.1939,

am 01. Mai 2012, hat jeder,
der eine hierauf aufbauende Freiheitserklärung

über den Freistaat LichtlanD abgegeben hat, das Recht,
sich als FreiBürger von LichtlanD,

als FreiFrau oder FreiHerr zu LichtlanD zu bezeichnen,
und dies als Zusatz zu seinem Namen zu tragen.

Innerhalb dieser Grenzen ist dort LichtlanD,
wo ein FreiBürger von LichtlanD seinen Fuß hinsetzt

oder Eigentum hat.

Jeder FreiBürger von LichtlanD
hat auf Basis des Natur- und Völkerrechts,

jederzeit auch wieder das Recht, auszuscheiden,
wenn er dies für seine Entwicklung für richtig hält.

Jeder FreiBürger von LichtlanD
soll und muß sich selbstverständlich

an das Naturrecht und an das Völkerrecht halten.
Jeder FreiBürger anerkennt die Verfassung von LichtlanD.

Jeder FreiBürger von LichtlanD
kann sich selbst auf Basis seiner Geburtsurkunde

einen FreiBürger-Ausweis als beseelter Mensch selbst ausstellen,
denn die Geburtsurkunde

ist die Grundlage aller Ausweise dieser Welt
und könnte/sollte die Rückseite eines 

eigengestalteten LichtlanD-Ausweises sein.

Im FreiBürger-Ausweis sollte demnach jeder erklären,
ob er sich zum Natur- und Völkerrecht bekennt
sowie zur Verfassung der LichtlanD-FreiBürger.



Verfassung der LichtlanD-FreiBürger

Artikel 1
Der Geist und die Seele jedes Menschen als Wille Gottes

sind unantastbar.
Artikel 2

Der Körper jedes Menschen als Schöpfung Gottes
ist unantastbar.

Artikel 3
Die Ehe vor Gott und ungeborenes Leben sind unantastbar.

Artikel 4
Treue, Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit sind höchstes Gebot.

Artikel 5
Nächstenliebe und Toleranz gegen Alle ist höchstes Ziel.

Artikel 6
Konflikte sind stets in seelischer Gemeinschaft zu lösen

und beinhalten Geduld und Vergebung.
Artikel 7

Jegliche Form von Gewalt ist verboten; nur zur Selbstverteidigung
und zum Schutz Anderer darf sie angewandt werden.

Artikel 8
Die Gesundheit der Menschen darf nicht durch unnatürliche

Nahrung, Behandlungen und Medizin gefährdet werden.
Artikel 9

Erde und Natur sowie allen Lebewesen gilt höchster Respekt.
Artikel 10

Der Mensch darf nur in den Gesetzen des Universums handeln
und  dessen unermessliche Möglichkeiten stets seelisch und geistig

für sich nutzen.
Artikel 11

Energie fürs Leben muß jedem Menschen zur Verfügung stehen
und ist auf Basis natürlicher Energieformen zu gewinnen.

Artikel 12
Die Zinsknechtschaft wird durch einen fairen individuellen Austausch  

aufgehoben.



Beseelter Mensch-FreiBürger-Ausweis – Freistaat LichtlanD
 

Inhaber: …................................... FreiFrau/FreiHerr zu LichtlanD

Geboren am: ….................   in: …...................................../Germany

Anschrift: ….......................................................................................

Staatsangehörigkeit: LichtlanD (LD)                                                                           B i l d

Indigenat: Deutscher Abstammung

 
Größe: ….. cm                       Augenfarbe: …....

Unterschrift: 

Ich bekenne mich zum Naturrecht – Ich bekenne mich zum Völkerrecht – Ich bekenne mich zur Verfassung der LichtlanD-FreiBürger


